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Stadt Neustadt a.d. Weinstraße  
 

Flächennutzungsplan-Teiländerung für den Bereich 
 

„Roßlaufstraße-Südwest“ im Stadtbezirk Nr. 25  
 

 
 

 
 
 

 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen. 
 
 
 
Neustadt a.d. Weinstraße und Linden, den 02.04.2013 
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Stellungnahmen ohne Anregungen 
 
Deutsche Telekom (07.08.2012)  
DB Services Immobilien (23.07.2012) 
Eisenbahnbundesamt (04.07.2012) 
Landesbetrieb Leigenschafts- und Baubetreuung (24.07.2012) 
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (04.07.2012) 
SGD Süd (04.07.2012) 
Stadt Neustadt a.d. Weinstraße – Landwirtschaft und Umwelt (02.07.2012)  
Stadtverwaltung Neustadt a.d. Weinstraße – Brandschutzdienststelle 
(18.07.2012) 
Stadt Neustadt a.d. Weinstraße – Liegenschaften und Bauverwaltung (31.07.2012) 
Stadtverwaltung Neustadt a.d. Weinstraße – Untere Straßenbaubehörde 
(03.07.2012) 
Stadtverwaltung Neustadt a.d. Weinstraße – Untere Naturschutzbehörde 
(01.08.2012) 
 
 
Stellungnahmen mit Anregungen 
 
Generaldirektion Kulturelles Erbe (12.07.2012) 
IHK Rheinland-Pfalz (25.07.2012) 
Kreisverwaltung Bad Dürkheim – Gesundheitsamt (15.08.2012) 
SGD Süd – Landesplanung (11.07.2012) 
SGD Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Boden-
schutz (14.08.2012) 
 
 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen einge-
gangen.  
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Generaldirektion Kulturelles Erbe (12.07.2012)  
 
 
 
 
Beschlussempfehlung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zustimmend zur Kenntnis genommen.  
 
Sie finden zur Berücksichtigung im Vollzug des Bebauungsplanes Eingang in die Be-
gründung des Bebauungsplanes. Für die Ebene der Flächennutzungsplanung besteht 
hinsichtlich dieses Sachverhaltes kein weiterführender Handlungsbedarf.  
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IHK Rheinland-Pfalz (25.07.2012)  
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Roßlaufstraße-Südwest“ sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes und 
eines Drogeriemarktes geschaffen werden. Eine Verkaufsflächenerweiterung des 
Penny-Marktes bis zur Grenze der Großflächigkeit von 800 qm Verkaufsfläche ist im 
Rahmen der bestehenden planungsrechtlichen Situation möglich, eine Einbeziehung in 
das zur Ausweisung bzw. Darstellung geplante Sondergebiet ist insofern nicht erfor-
derlich.  
 
Zu 2.: Die Ausführungen werden zustimmend zur Kenntnis genommen.  
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Zu 3.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Der Nachweis der städtebaulichen und raumordnungsrechtlichen Verträglichkeit wurde 
im Rahmen der „Verträglichkeitsuntersuchung für die Ansiedlung eines Lebensmittel-
vollsortimenters und eines Drogeriemarktes in der Stadt Neustadt a.d. Weinstraße“ 
durch das Büro Stadt+Handel erbracht. Die entsprechende Untersuchung wird im 
Rahmen der Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zur Stellungnahme vor-
gelegt.  
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Kreisverwaltung Bad Dürkheim – Gesundheitsamt (15.08.2012)  
 
 
 
 
Beschlussempfehlung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Parallel zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes wurde durch das Büro 
IGU Wetzlar ein Sanierungskonzept im Hinblick auf den Umgang mit den belasteten 
Böden im Plangebiet erstellt. Im Ergebnis wird eine Sanierung der bekannten Scha-
densherde als notwendig erachtet. Die Stadt Neustadt a.d. Weinstraße sieht die ent-
sprechende Sanierung als Voraussetzung für die Zulässigkeit der geplanten Nutzung 
an und wird im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags sicherstellen, dass die Sanie-
rung durch den Vorhabenträger erbracht wird.  
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SGD Süd – Landesplanung (11.07.2012)  
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Roßlaufstraße-Südwest“ sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes und 
eines Drogeriemarktes geschaffen werden. Eine Verkaufsflächenerweiterung des 
Penny-Marktes bis zur Grenze der Großflächigkeit von 800 qm Verkaufsfläche ist im 
Rahmen der bestehenden planungsrechtlichen Situation möglich, eine Einbeziehung in 
das zur Ausweisung bzw. Darstellung geplante Sondergebiet ist insofern nicht erfor-
derlich.  
.  
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Zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Der Nachweis der städtebaulichen und raumordnungsrechtlichen Verträglichkeit wurde 
im Rahmen der Verträglichkeitsuntersuchung für die Ansiedlung eines Lebensmittel-
vollsortimenters und eines Drogeriemarktes in der Stadt Neustadt a.d. Weinstraße 
durch das Büro Stadt+Handel erbracht. Die entsprechende Untersuchung wird im 
Rahmen der Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zur Stellungnahme vor-
gelegt.  
 
 
Zu 3.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Stadt Neustadt a.d. Weinstraße kann sich der Sichtweise der SGD allerdings nicht 
anschließen. Im Bereich des IBAG-Geländes wird im Einzelhandelskonzept der Stadt 
Neustadt a.d. Weinstraße ein „Versorgungsbereich Lebensmittelnahversorgung“ fest-
gelegt. Die Prüfung aller Ansiedlungsvorhaben im Handel richtet sich nach den in Kap. 
6.5 des Einzelhandelskonzeptes formulierten Ansiedlungsleitsätzen. Für das Planvor-
haben maßgeblich ist Leitsatz II: „Nahversorgungsrelevanter Einzelhandel als 
Hauptsortiment primär im zentralen Versorgungsbereich Innenstadtzentrum, zur Ge-
währleistung der Nahversorgung in Versorgungsbereichen Lebensmittelnahversorgung 
und an sonstigen integrierten Standorten zur überwiegenden Versorgung des Ge-
biets.“ 
Hierzu wird festgestellt, dass insbesondere auch der Drogeriemarkt über ein gemäß 
der Sortimentsliste der Stadt Neustadt a.d. Weinstraße innenstadt- und nahversor-
gungsrelevantes Hauptsortiment verfügt. Nahversorgungsrelevanter Einzelhandel als 
Hauptsortiment ist nach Leitsatz II grundsätzlich zur Gewährleistung der Nahversor-
gung in Versorgungsbereichen Lebensmittelnahversorgung und an sonstigen integrier-
ten Standorten zur überwiegenden Versorgung des Gebiets zulässig, sofern keine 
negativen städtebaulichen und landesplanerischen Auswirkungen auf den Bestand 
und die Entwicklungsmöglichkeiten zentraler Versorgungsbereiche und die wohnort-
nahe Versorgung der Bevölkerung zu erwarten sind. Diese Verträglichkeits- bzw. Kon-
formitätsprüfung ist durch die o.g. Verträglichkeitsuntersuchung erfolgt und kam zu 
einem positiven Ergebnis. Demnach ist der Drogeriefachmarkt im Versorgungsbereich 
Lebensmittelnahversorgung nach Leitsatz II zulässig, auch wenn im Namen des Ver-
sorgungsbereiches andere als Lebensmittelsortimente nicht explizit erwähnt werden.  
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SGD Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 
(14.08.2012)  
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
Zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Im Rahmen der Voruntersuchung zur Entwässerung im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes, die in Abstimmung mit der SGD  durch das Büro Scheuermann erstellt 
wurde, konnte gezeigt werden, dass die Entwässerung entsprechend der gesetzlichen 
Bestimmungen grundsätzlich möglich ist. Details der Entwässerungsplanung sind im 
Vollzug des Bebauungsplanes unter Beteiligung der SGD und des ESN festzule-
gen.
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Zu 3.: Die Ausführungen werden zustimmend zur Kenntnis genommen.  
 
Parallel zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes wurde durch das Büro 
IGU Wetzlar ein Sanierungskonzept im Hinblick auf den Umgang mit den belasteten 
Böden im Plangebiet erstellt. Im Ergebnis wird eine Sanierung der bekannten Scha-
densherde als notwendig erachtet. Die Stadt Neustadt a.d. Weinstraße sieht die ent-
sprechende Sanierung als Voraussetzung für die Zulässigkeit der geplanten Nutzung 
an und wird im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags sicherstellen, dass die Sanie-
rung durch den Vorhabenträger erbracht wird.  
 
 
 
  
 


